
→ Vom Verein aufzubewahren

Beitrittserklärung für Kinder und Jugendliche
bis und mit 16. Altersjahr (Jugendriegen, Kinderturnen, Eltern-Kind-Turnen)

Ich gestatte meinem Sohn */ meiner Tochter * 

Name _________________________________

Vorname ______________________________

Adresse _______________________________

Wohnort ______________________________

geboren am ____________________________

Nationalität ____________________________

AHV-Nummer _________________________

in der Jugendabteilung des DTV Witikon mitzuturnen.

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass mein Kind gegen Unfälle, die sich
im  Turnbetrieb  der  erwähnten  Jugendabteilung  ereignen,  gemäß  den
nebenstehenden Bedingungen versichert ist.

Ort und Datum ____________________________________

Unterschrift 
des Erziehungsberechtigten _______________________________

Tel./Mobil: __________________________________________

E-Mail: _______________________________________________

* Zutreffendes bitte UNTERSTREICHEN!

Gültig ab 1. Januar 2018 → Den Eltern zu übergeben

Jahresbeitrag und Versicherungsbedingungen für Jugendliche bis und mit
16. Altersjahr (Jugendriegen, Kinderturnen, Eltern-Kind-Turnen)

Jahresbeitrag:

Der  Jahresbeitrag  ist  auf  CHF _________________  festgesetzt.  Darin  sind
eingeschlossen:  Unkostenbeitrag  für  Verband  und  Riege  sowie
Versicherungsprämien SVK-STV.

Leistungen  der  Sportversicherungskasse  des  STV  für  Unfälle  im
Turnbetrieb:

1. Heilungskosten inkl. Spitalbehandlung allgemeine Abteilung;
max. CHF 30.000,- in Ergänzung zu den Leistungen anderer Versicherungen

2. Zahnschäden: max. CHF 8.000,- in Ergänzung zu den Leistungen anderer
Versicherungen

3. Todesfall: CHF 13.333,-

4. Invalidität: CHF 50.000,- progressive Entschädigung

5.  Brillenschäden:  max.  CHF  1.000,- pro  Fall  an  Reparatur  bzw.
Neuanschaffung. Die ersten CHF 700,- voll, ab CHF 701,- bis CHF 1.300,-  bis
50% bis zum Maximum von CHF 1.000,-

6. Haftpflicht: Höchstversicherungssumme 20. Mio. Franken.

Beim Eltern-Kind-Turnen sind die Begleitpersonen der Kinder zu den gleichen
Leistungen mitversichert.

*  Die  SVK-STV  übernimmt  Heilungskosten  und  Zahnschäden  nur  in
Ergänzung zu den Leistungen anderer Versicherungen. Turnunfälle sind
auch der privaten Unfallversicherung oder Krankenkasse zu melden.


